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'Beschwerden gegen Verwaltungsakte müssen als Widerspruch formuliert werden'. Eine
Dienstanweisung ist kein Verwaltungsakt, würde ich mal behaupten. Wenn du's genau wissen
willst, frag einen Anwalt. (Oder die Landesdatenschutzbeauftragten, wenn es um
Videokonferenzen gehen sollte )
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